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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.2002

Rechtssatz

Bei der Einfuhr von zwei Handtaschen aus Stumpfkrokodilleder ohne Einfuhrgenehmigung nach § 9 Abs 1

ArtenhandelsG iVm Art 4 der Verordnung (EG) 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und

P;anzenarten durch Überwachung des Handels handelt es sich um ein Zustandsdelikt, das nur am Tag der Einreise

und Kontrolle der eingeführten Gegenstände am Flughafen begangen werden kann. Daher war dieses Delikt am

späteren Tag der Überprüfung der Krokodillederhandtaschen durch den Sachverständigen längst beendet. Daran

ändert nichts, dass auch diese Überprüfung am Flughafen vorgenommen wurde.

Schlagworte

Einfuhr Einfuhrgenehmigung Tatzeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2002/11/11 30.6-42/2002
	JUSLINE Entscheidung


